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� Checkliste Fahrradausrüstung  
 
 
Ob ein Touren-, Sport- oder Rennrad, ein Mountain-, ein Citybike oder ein BMX-Velo; 
die Ausrüstungsvorschriften sind grundsätzlich für alle Fahrräder gleich. 

 
 
Gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstung: 
 
 
� Vorder- und 

Hinterradbremse  

   
� Vorderlicht und 

Rücklicht 
  

 vorgeschrieben nachts 
und bei schlechter Witte-
rung 

 

 
� weisser Rück-

strahler vorne, 
roter Rückstrahler 
hinten 

  

 die Reflektoren können 
am Fahrrad aufgeklebt 
oder in den Lichtern 
eingebaut sein 

   
� gültige Vignette  
  

 

 
� Pedale mit gelben 

Rückstrahlern 
  

 nach vorne und hinten 
wirkend, ausgenommen 
sind z. B. Renn- oder 
Sicherheitspedale 

   
� Glocke 
  

 andere Warnvorrichtun-
gen sind nicht erlaubt 

 

 
� Diebstahlsiche-

rung 
  

 Schloss, Schliesskette 
oder Schliesskabel 

   
� Reifen 
  

 das Gewebe darf nicht 
sichtbar sein 

 

 
 
� Das Tragen eines Velohelms ist gemäss Strassenverkehrsgesetz nicht obligatorisch. Dies wird je-

doch aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen. 


